
Positionspapier des Projektverbunds „Fachberatung für queere Geflüchtete in
Sachsen“ zum Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz (SITG)

In bisherigen Fachkonferenzen des Beteiligungsverfahrens im Rahmen des Sächsischen Integrations- und
Teilhabegesetzes (SITG) wurden eine Vielzahl an Aspekten rund um (Flucht-)Migration, Antidiskriminierung
und Integration besprochen.  Doch trotz  dieser  breit  gefächerten thematischen Schwerpunkte,  blieb eine
Diskussion zur Beachtung queerer Lebenswelten weitgehend aus. Obgleich sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt  ein Querschnittsthema und damit in allen Bereichen der Gesellschaft relevant ist,  war dieses im
Partizipationsprozess unterrepräsentiert.
Der  Projektverbund  „Fachberatung  für  queere  Geflüchtete  in  Sachsen“  möchte  mit  diesem  Statement
sexuelle  und  geschlechtliche  Vielfalt  als  Querschnittsthema manifestieren  und  die  Lebensrealitäten  von
LSBTIAQ*1 und queeren2 Menschen mit Fluchterfahrung in den Fokus rücken, so dass diese im Rahmen des
SITG Berücksichtigung finden. 

Queere Geflüchtete müssen im SITG als besonders schutzbedürftige Gruppe verankert werden!

Aus fachlicher Perspektive ist die Verankerung der besonderen Schutzbedürftigkeit queerer Personen 3 im
SITG  unumgänglich.  Dieser  Schritt  dient  als  Grundlage  für  die  Anerkennung  und  Bearbeitung  der
spezifischen  Problemsituationen,  denen  queere  Menschen  im  Asylprozess  und  danach  begegnen  (im
Gegensatz zu Menschen, die nicht lsbtiaq* sind). Die Festschreibung der besonderen Schutzbedürftigkeit
kann als Auftakt für einen Wandel hin zu einem gleichberechtigten Leben fungieren, da sich hieraus einige
konkrete Handlungsempfehlungen ableiten lassen, die im Folgenden näher erläutert werden.

1  LSBTIAQ* steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter*, asexuell, aromantisch und queer. Das * steht hierbei für Menschen 
außerhalb des binären Geschlechtersystems. In diesem Text wird das Wort queer sowohl als eigenständige Identität (als Teil der LSBTIAQ* 
Communities) benannt, als auch als Synonym für das Akronym LSBTIAQ* verwendet.

2  Siehe Fußnote 1

3  Das Projekt „borderless  diversity  -  Grenzenlose Vielfalt“,  des  Gerede e.V.,  Verein für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt,  hat im

Dezember 2020 Daten zu Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen von geflüchteten LSBTI* in Sachsen veröffentlicht. Die Untersuchung zeigt,
dass  fast  70  Prozent  der  73  Befragten  in  Sachsen  Diskriminierungs-  und  Gewalterfahrungen  aufgrund  ihrer  sexuellen  Orientierung,  ihrer
geschlechtlichen Identität, ihres Geschlechts bzw. ihrer Herkunft erlebt haben. Die Hälfte der Befragten nannte dabei die Wohnung/Unterbringung als
Ort für die gemachten Erfahrungen.
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Gewaltschutz in Unterkünften

Die  jahrelange  Erfahrung  des  Projektverbundes  zeigt:  Queere  Personen  sind  insbesondere  in
Sammelunterkünften  einem erhöhten großen Risiko  ausgesetzt,  Opfer  von Gewalt  zu  werden.4,  5 Durch
mangelnde Privatsphäre sowie der  Unterbringung mit  Menschen aus dem selben Herkunftsland besteht
kontinuierlich  die  Gefahr  eines  ungewollten  Outings.  Diese  Zwangsoutings  können  Gewaltspiralen
unvorhersehbaren Ausmaßes annehmen: von Ausgrenzung und anderen Formen psychischer Gewalt, über
verbale Angriffe und physische Gewalt bis hin zu sexuellen Übergriffen.
Gleichzeitig stellt die real begründete Angst vor einem Outing und der daraus resultierenden Gewalt eine
extreme psychische Belastung dar, welche das Risiko einer (Re-)Traumatisierung birgt. Queere Geflüchtete
haben  mit  einer  höheren  Wahrscheinlichkeit  traumatisierende  Erfahrungen  gemacht,  als  andere
Geflüchtete.6 Auch haben sie ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Traumafolgestörung.7 Aus diesem
Grund ist  es besonders wichtig,  ein subjektiv sicheres Wohnumfeld zu schaffen,  um so die Ausbildung,
Verschlimmerung oder Chronifizierung von psychischen Erkrankungen zu verhindern. 8

Daher ist es notwendig, Gewaltschutz nicht nur direkt in den Sammelunterkünften, sondern vor allem in den
Unterbringungskonzepten des Landes Sachsen, sowie der Städte und Kommunen selbst institutionell  zu
verankern.  Hierbei ist es unerlässlich, die besonderen Bedarfe und die Lebensumstände queerer Menschen
explizit  mitzudenken  und  entsprechende  Schutzmöglichkeiten  zu  etablieren.  Es  braucht  sichere
Rahmenbedingungen in den Gewaltschutzkonzepten, bis eine geeignete Unterbringung möglich ist und es
liegt  in  der  Verantwortung  bei  den  Behörden  den  Gewaltschutz  räumlich  zu  schaffen  und  in  allen
Unterkünften sowie für alle Betroffenen zu gewährleisten. Die besonderen Bedarfe von queeren geflüchteten
Menschen  liegen  nicht  nur  bei  Erwachsenen,  sondern  auch  bei  Kindern,  deren  Familien  und  deren
Unterbringungssituation.  Bis  eine  dezentrale  Unterbringung  in  den  Kommunen  möglich  ist,  sollten  die
Erstaufnahmeeinrichtungen sichere Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. 

4  Die Hälfte der Personen, die vom Projekt „borderless diversity befragt wurden (s. Fußnote 3) nannte die Wohnung/Unterbringung als
Ort für die gemachten Erfahrungen.

5  Auch eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes benannte Sammelunterkünfte als einen Ort, an lsbtiaq* Geflüchtete ein
erhöhtes Risiko haben, Opfer von queer feindlicher Ausgrenzung und Gewalt zu werden. (Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.) (2016):
Diskriminierungsrisiken für  Geflüchtete  in  Deutschland.  Eine  Bestandaufnahme der  Antidiskriminierungsstelle  des Bundes.  Berlin.  (online
abgerufen  am  12.10.2021:  https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/
diskriminierungsrisiken_fuer_gefluechtete_in_deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=4.))

6  Während Studien gezeigt haben, dass bis zu 70% der Menschen, die flüchten, traumatische Erfahrungen gemacht haben (Gäbel et Al,

2006), ist davon auszugehen, dass dieser Anteil unter queeren Personen höher liegt. Dies liegt zum einen daran, dass queere Menschen vor ihrer
Flucht  oft  anhaltende  familiäre/soziale  Ablehnung  ihrer  Identität  und/oder  sexuellen  Orientierung,  gesellschaftliche  Ausgrenzung,  strukturelle
Diskriminierung, Kriminalisierung, Inhaftierung, Folter und andere körperliche/verbale/sexualisierte Gewalterfahrungen durch staatliche und nicht-
staatliche Akteur*innen machen und ihre Biografien somit von einer Vielzahl zielgruppenbedingter traumatischer Erfahrungen geprägt sind (ILGA
World, 2019). Zusätzlich sind queere Geflüchtete besonders gefährdet, auch während der Flucht Opfer von Gewalt, Menschenhandel und Zwangsehen
zu  werden.  (Gäbel,  Ulrike  &  Ruf,  Martina  &  Schauer,  Maggie  &  Odenwald,  Michael  &  Neuner,  Frank.  (2006).  Prävalenz  der
PosttraumatischenBelastungsstörung (PTSD) und Möglichkeiten der Ermittlung inder Asylverfahrenspraxis. Zeitschrift Fur Klinische Psychologie
Und Psychotherapie - Z KLIN PSYCHOL PSYCHOTHER. 35. 12-20. 10.1026/1616-3443.35.1.12.; ILGA World: Lucas Ramon Mendos, State-
Sponsored Homophobia 2019: Global Legislation Overview Update (Geneva; ILGA, December 2019).

7  Die von queeren Geflüchteten erlebten Traumata (s. Fußnote 6) sind oft überdauernd, schwerwiegend und menschengemacht und stellen

damit  in  ihrer  Schwere,  Art  und  Komplexität,  sowie  in  der  oft  erlebten  Vielzahl  der  traumatogenen  Erfahrungen  ein  erhöhtes  Risiko  für  die
Entwicklung einer Traumafolgestörung darstellen (Flatten et Al, 2011). (Flatten, Guido & Gast, Ursula & Hofmann, Arne & Knaevelsrud, Christine &
Lampe,  Astrid  &  Liebermann,  Peter  &  Maercker,  Andreas  &  Reddemann,  L  &  Wöller,  Wolfgang.  (2011).  S3-Leitlinie:  Posttraumatische
Belastungsstörung: ICD-10: F43.1.)

8  Die  Vermeidung  von  erneuten  traumatischen  Erfahrungen,  sowie  die  Herstellung  eines  subjektiven  Sicherheitsgefühls  sind
unerlässliche Faktoren, wenn es um die psychische Stabilisierung und/oder Gesundung von Menschen mit Traumafolgeerkrankungen geht.
(Flatten, Guido & Gast, Ursula & Hofmann, Arne & Knaevelsrud, Christine & Lampe, Astrid & Liebermann, Peter & Maercker, Andreas &
Reddemann, L & Wöller, Wolfgang. (2011). S3-Leitlinie: Posttraumatische Belastungsstörung: ICD-10: F43.1.)
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Sensibilisierungen und Schulungen

Bei der Anerkennung der Vielfältigkeit der Lebensweisen queerer Geflüchteter ist es wichtig zu bedenken,
dass sich nicht alle queeren Personen bereits zum Anfang ihres Asylverfahrens outen – sei es aus Angst,
Unwissenheit  über  die  rechtliche Lage oder geeignete Ansprechpersonen oder schlicht,  weil  der  eigene
innere Coming-Out Prozess noch nicht bei soweit ist, ein äußeres Outing zu ermöglichen. Aus diesem Grund
wird es, selbst bei größtmöglicher institutioneller Verankerung des räumlichen Schutzbedarfs von queeren
Geflüchteten, immer wieder dazu kommen, dass queere Personen in für sie unsicheren Wohnverhältnissen
in Sammelunterkünften untergebracht sind. Aus diesem Grund muss über verpflichtende Schulungen von
Mulitplikator*innen und Fachpersonal zum Thema LSBTIAQ* und Gewaltschutz verhindert  werden,  dass
Schutzkonzepte  nur  auf  dem Papier  bestehen.  Eine Übertragung in  den Berufsalltag kann durch  diese
Verpflichtung ermöglicht  werden.  Diese Schulungen müssen auf  die unterschiedlichen Personengruppen
(bspw.  Security,  Sozialarbeiter*innen,  med.  Personal  etc.)  und  ihre  spezifischen  Arbeitsbereiche
zugeschnitten sein  und jährlich  wiederholt  werden.  Auf  diese Weise wird  der  Querschnittscharakter  des
Themas LSBTIAQ* verdeutlicht. Durch die Regelmäßigkeit der Schulung kann dem Verlust von Wissen und
Expertise  durch  personelle  Fluktuation  entgegengewirkt,  sowie  die  Aktualität  gewährleistet  werden.  Die
sensibilisierten  Fachkräfte  sollen  dann,  insbesondere  in  Erstaufnahmeeinrichtung,  Ansprechbarkeit  für
LSBTIAQ* sichtbar signalisieren. Über Symbole, mehrsprachige Texte und kontinuierliche Thematisierung
queerer  Lebenswelten  kann  eine  LSBTIAQ*-freundliche  Atmosphäre  ausgehend  von  den  Fachkräften
geschaffen werden, sodass die Hürde, sich vor einer*m Multiplikator*in zu outen, so gering wie möglich
gehalten wird.
Wie bereits im vorhergehenden Punkt angesprochen sind Schulungen unumgänglich, um Personal für die
Bedarfe und die Lebensrealitäten queerer, geflüchteter Personen zu sensibilisieren. Dies betrifft jedoch nicht
nur die Mitarbeiter*innen in den Sammelunterkünften. Der Projektverbund sieht in vielen Bereichen – auch
jenseits  der  Unterbringung  –  Schulungsbedarf,  um  heteronormativen  oder  gar  queerfeindlichen
Umgebungen  entgegen  zu  wirken.  Hier  sind  nicht  nur  Multiplikator*innen  jeglicher  Art  (Kultur-  und
Gesundheitslots*innen,  Sprachmittler*innen)  zu  nennen,  es  gilt  auch  die  Institutionen  in  den  Blick  zu
nehmen,  sodass  auch  Behördenmitarbeiter*innen,  Polizist*innen,  Richter*innen  und  Staatsanwält*innen
sensibilisiert  werden  können.  Es  ist  von  enormer  Bedeutung,  dass  im  SITG  die  Notwendigkeit  von
Schulungen und Sensibilisierungen verankert wird, sodass die Hürden für die Annahme der Angebote aber
auch für den Zugang von Expert*innen verringert werden. Hierbei ist es besonders wichtig, die Merkmale
LSBTIAQ* Zugehörigkeit und Fluchthintergrund nicht isoliert zu betrachten, sondern Schulungsangebote zu
ermöglichen,  welche  ein  intersektionales9 Verständnis  von  Diskriminierung  einnehmen,  da  nur  so  die
Lebensrealitäten queerer, geflüchteter Personen adäquat beleuchtet werden können.
Wo es die Reichweite des SITG ermöglicht  (z.B. bei Stellen,  welche durch Landesfördermittel  finanziert
sind),  ist  es wichtig,  dass die  Schulungen kein  freiwilliges Angebot  darstellen,  sondern queere Themen
verpflichtend  zum  Schulungskanon  dazugehören.  An  dieser  Stelle  sind  zum  Beispiel
Integrations-/Sprachkurse  besonders  zu  beachten:  Hier  müssen  queere  Lebensrealitäten  als
Querschnittsthema kontinuierlich Teil des Lehrplans sein und festgeschrieben sowie aktiv mit angesprochen
werden.
An dieser Stelle sei auch die Kinder- und Jugendarbeit betont. Für queere Kinder von geflüchteten Familien
bedarf es spezifischer Angebote mit besonders geschultem Personal.
Für  all  diese  Schulungs-  und  Sensibilisierungsangebote  benötigt  es  die  entsprechenden  Ressourcen
personeller  und  finanzieller  Art.  Daher  sind  Fördermöglichkeiten  für  das  erhöhte  Schulungsaufkommen
notwendig und sollten im SITG bereits mitgedacht werden. 

9  Intersektionalität  beschreibt  das  Aufeinandertreffen  mehrerer  Diskriminierungsmerkmale.  Wichtig  ist  hierbei,  dass  die
Diskriminierungserfahrungen nicht abgekoppelt voneinander betrachtet werden können, sondern in ihrer Verschränkung und Wechselwirkung
gesehen  werden  müssen.  Dies  ermöglicht,  Perspektiven  zu  differenzieren  und  für  unterschiedliche  Lebensrealitäten  und  Privilegierungen
sensibel zu sein. Der Begriff der Intersektionalität geht auf die Kämpfe von Women of Colour zurück (bspw. Combahee River Collective (1981).
A black feminist statement. In: Moraga, Cherríe & Anzaldúa, Gloria E. (Hrsg.): This bridge called my back. Writings by radical women of
colour. 210-218.) und wurde erstmals von der Rechtswissenschaftlerin Kimberlé Chrenshaw im akademischen Bereich theoretisiert (Chrenshaw,
Kimberlé (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiskrimination Doctrine, Feminist Theory
and Antiracist Politics. In: U. Chi. Legal F., 139-167.) 
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Medizinische Bedarfe

Die spezifischen Bedarfe queerer, geflüchteter Personen müssen auch bei der gesundheitlichen Versorgung
mitgedacht  und  im  SITG  verankert  werden.  Hier  ist  insbesondere  die  medizinische  Versorgung  von
trans*Personen  zu  nennen.  Die  Kosten  für  die  notwendigen  Transitionsschritte  dürfen  nicht  aufgrund
vorgeblich mangelnder Notwendigkeit abgelehnt werden, da die Ablehnung der Kostenübernahme und die
daraus  resultierende  Verzögerung  der  Transition  eine  hohe  psychische  Belastung,  bis  hin  zur  akuten
Suizidalität,  zur  Folge  haben  und/oder  in  einer  gesundheitlich  äußerst  gefährlichen  Selbstmedikation
münden kann. Diese Gefahr ist auch bei Personen gegeben, die bereits medizinische Transitionsschritte
eingeleitet haben und diese dann in Deutschland nicht weiter finanziert bekommen. An dieser Stelle muss
auch die medizinische Versorgung von trans* und inter* Kindern mitgedacht und gewährleistet werden. All
diese Fälle müssen durch das SITG im Gesundheitssystem manifestiert werden.
Die  Erfahrung  des  Projektverbundes  zeigte  zudem,  dass  eine  psychosoziale  Beratungsanbindung,
insbesondere für queere Personen mit Fluchthintergrund, häufig von enormer Wichtigkeit ist. Hier können
mehrere  Themen  zusammenkommen:  internalisierte  Homo-/Transfeindlichkeit,  Isolation  von  der  weiß-
deutschen  queeren  Community  und  der  Geflüchtetencommunity  (des  Herkunftslandes),  traumatogene
Gewalt-/Diskriminierungserfahrungen in den Herkunftsländern, auf der Flucht und in Deutschland - um nur
einige Beispiele zu nennen. Auch hier ist ein spezifisches Angebot, dass der Mehrfachdiskriminierung und
den besonderen Umständen queerer Geflüchteter gerecht  wird, erforderlich. Deshalb ist der Ausbau der
Förderung für zielgruppenspezifische Anlaufstellen notwendig, um dem Bedarf an psychosozialer Beratung
gerecht zu werden.10

Polizei und  Justiz

Wie  bereits  beim  Punkt  „Sensibilisierungen  und  Schulungen“  angesprochen,  sieht  der  Projektverbund
sowohl bei der Polizei als auch bei Gerichten Bedarf, sich mit der Verschränkung der Themen LSBTIAQ*
und Flucht  verstärkt  auseinanderzusetzen.  Diesem Bedarf  soll  mit  der  Festschreibung von  Schulungen
entgegengewirkt  werden.  Ziel  hierbei  ist  es  nicht  nur,  Sichtbarkeit  für  queere  Themen,  sowie
Intersektionalität  zu  schaffen,  sondern  auch  eine  Struktur  von  spezifischen  und  qualifizierten
Ansprechpersonen  zu  etablieren.  Durch  ein  kontinuierliches,  wiederkehrendes  Schulungsangebot  kann
verhindert werden, dass durch Personalwechsel Expertise an den jeweiligen Stellen wegfällt. Somit kann ein
Prozess hin zu mehr Queersensibilität gestartet werden. Auch hier gilt es nochmal zu betonen, dass eine
intersektionale  Herangehensweise  an  die  jeweiligen  Schulungsangebote  unerlässlich  ist,  um  die
Lebensrealitäten nicht nur weißer, queerer Menschen abzudecken. Nur so können Perspektiven queerer
Geflüchteter oder anderer marginalisierter queerer Personen, wie z.B. LSBTIAQ* mit Behinderung, in die
jeweiligen Sensibilisierungs- und Schulungsangebote einfließen.
Mittels  geschulten  Personals  in  Polizei  und  bei  Gerichten  sollen  bisher  bestehende  Zugangshürden
abgebaut  werden.  Dies  ist  insbesondere  bei  queeren  Geflüchteten,  die  aufgrund  ihrer
Mehrfachdiskriminierung einem erhöhten Risiko von strafrechtlich relevanten Übergriffen ausgesetzt  sind
und gleichzeitig auf Grund ihrer Vorerfahrungen eine geringe Anzeigebereitschaft aufweisen11, von enormer
Bedeutung.
Zusätzlich zu den Schulungen benötigt es eine Reflexion innerhalb der Institutionen. Bereits seit langem
werden Studien zu Racial Profiling und Rassismus in der Polizei gefordert. Der Projektverbund sieht es in
der Verantwortung des SITG, diese Studien ebenfalls einzufordern. Diese Bestandsaufnahme – nicht nur
hinsichtlich rassistischer Strukturen in der Polizei und Justiz, sondern auch mit Blick auf Queerfeindlichkeit –
sind unerlässlich. Diese Leerstellen sind Teil der Zugangshürden für, unter anderem, queere Personen. Es

10  s. Fußnoten 6-8

11  Die in Fußnote 3 benannte Datenerhebung zeigt ein signifikant, niedrige Anzeigebereitschaft in Bezug auf die gemachten Gewalt- und
Diskriminierungserfahrungen. Nur 2 Befragte wendeten sich direkt an die Polizei. Die langjährige Beratungserfahrung zeigt, dass das Vertrauen in
Verwaltung, Behörden, Justiz, Polizei und Rechtsstaatlichkeit häufig aufgrund der gemachten Erfahrungen in den Herkunftsländern gering ist.
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sollte  auch  im  Sinne  der  Institutionen  sein,  über  Transparenz  und  Reflexion  mehr  Rückhalt  in  der
Gesellschaft zu gewinnen.

Anerkennung queerer Paare

Während viele queere Personen allein flüchten, gelingt es auch queeren Paaren immer wieder, gemeinsam
vor Verfolgung und Gewalt zu fliehen. Für viele stellt sich bei der Ankunft in Deutschland die Frage, wie sie
gewährleisten können, nicht durch behördliche Prozesse räumlich getrennt zu werden. Bisher führte eine
gute Zusammenarbeit  des Projektverbundes mit  den jeweiligen Unterbringungsbehörden dazu,  dass bei
Bekanntwerden  einer  bestehenden  Partner*innenschaft  diese  im  Unterbringungsverfahren  (z.B.  bei  der
Zuweisung zu den Städten und Landkreisen) möglichst berücksichtigt wird. Diese Möglichkeit stellt einen
wichtigen Schritt dar, ist jedoch nicht festgeschrieben. Es bedarf hier eines rechtlichen Rahmens, welcher
vorgibt,  dass queere Partner*innschaften,  die auf  Grund der jeweiligen Gesetzeslage in ihren jeweiligen
Herkunftsländern nicht formalisiert werden konnten, heterosexuellen Ehen rechtlich gleichgestellt werden.
Alles andere stellt  eine strukturelle Schlechterstellung und damit  eine rechtliche Diskriminierung queerer
Paare dar.
Ein solcher rechtlicher Rahmen würde es ermöglichen, dass die gemeinsame Zuweisung queerer Paare zu
einer Stadt bzw. einem Landkreis rechtlich abgesichert wäre. Zusätzlich würde es ermöglichen, dass im
Herkunftsland geschlossene queere Partner*innenschaften z.B. im Rahmen von Umverteilungsanträgen die
gleiche Berücksichtigung finden würden, wie heterosexuelle Ehen. 

Als Projektverbund „Fachberatung für queere Geflüchtete in Sachsen“ haben wir eine langjährige Erfahrung
in  der  Arbeit  mit  queeren  Geflüchteten  in  ganz  Sachsen.  Die  oben  genannte  Notwendigkeit  der
Festschreibung der besonderen Schutzbedürftigkeit von geflüchteten LSBTIAQ*, sowie die untermauernden
Punkte, leiten sich direkt aus dieser langjährigen Praxis ab. 
Über  einen  gemeinsamen  Austausch  zu  den  oben  genannten  Punkten,  sowie  Möglichkeiten  zur
Berücksichtigung im Rahmen des SITG, würden wir uns sehr freuen. 

Lesben- und Schwulenverband Sachsen e.V.
Hilbersdorferstr. 74

09131 Chemnitz
refugee-support@lsvd.de

0371-351 46 557

Gerede e.V.- Verein für sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt

Prießnitzstraße 18, 01099 Dresden
refugees@gerede-dresden.de

0351-79213530

RosaLinde Leipzig e.V.
Demmeringstraße 32

04177 Leipzig
refugees@rosalinde-leipzig.de

0341-392946722 – 0177 1656454

Die Projekte werden mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts im Rahmen
des Landesprogrammes Integrative Maßnahmen sowie über das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa

und Gleichstellung.
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